
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Herr Oberbürgermeister, 

 

die GRÜNE FRAKTION bittet Sie, diese Anfrage in die Tagesordnung der kommenden Sitzung des 
Rates der Stadt Herne am 05.09.2022 aufzunehmen. 

 
 
 
SACHVERHALT: 
 
Vor der politischen Sommerpause hat die Ampelkoalition mit Ihrer Entscheidung auf auf Bundes-
ebene mit den dringend notwendigen Reformen begonnen, die unserer modernen Einwande-
rungsgesellschaft mit den entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen auf Höhe der Zeit 
begegnet. Menschen in Kettenduldung kann nun endlich eine langfristige Bleibeperspektive gebo-
ten werden, durch die Öffnung der Integrations-/Berufssprachkurse werden die Teilhaberechte 
aller Geflüchteten sowie Migrant*innen gestärkt und der Familiennachzug wird zumindest für 
Fachkräfte erleichtert. Damit möglichst viele Herner*innen von diesen Änderungen profitieren 
können, müssen die erforderlichen Verwaltungsprozesse klar, transparent und zügig umsetzbar 
sein. 
 
Vor diesem Hintergrund bittet die GRÜNE FRAKTION um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
 
FRAGEN: 
 

1. Wie viele geduldete Herner*innen werden - entweder über fünf Jahre ohne festen Aufent-
haltstitel oder aber als nahe Angehörige - von der neuen Regelung des einjährigen Bleibe-
rechts umfasst? 
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2. Wie viele Menschen haben jetzt zusätzlich Anspruch auf den Zugang zu Integrations- und 
Berufssprachkursen? 
 

3. Bestehen bei Integrations- und Berufssprachkursen die erforderlichen Kapazitäten, um al-
len Berechtigten ein derartiges Angebot zu machen?  
 

4. Ab welchem Zeitpunkt und auf welche Weise können die erforderlichen Anträge gestellt 
werden? 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
JUSTUS LICHAU, Stadtverordneter 


